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Im Jahr 2008 wird sich das Lebensmittelrecht noch stärker vom Verbrau-
cherschutz zum Erziehungsinstrument hin wandeln. Das geschieht z. B.
durch die neue Verordnung über nährwert- und gesundheitsbezogene 
Angaben (EG) Nr. 1924/2006 (VNGA) und durch einen freiwilligen Vorgriff
der Wirtschaft auf eine bereits geplante Renovierung der Nährwertkenn-
zeichnung. An diesen beiden Phänomenen wird hier exemplarisch gezeigt,
welche prägenden Änderungen sich bei der Kennzeichnung und Bewer-
bung von Lebensmitteln vollziehen.
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Einleitung

Historisch betrachtet kann man heute in
Deutschland durchaus Parallelen zur
Endphase der Blütezeit des römischen
Reiches ziehen: Es gibt Lebensmittel
aller Art und in jeder Preislage in Hülle
und Fülle. Die Jahre, in denen eine Viel-
zahl von Menschen von Mangelernäh-
rung betroffen waren, liegen zwei Gene-
rationen zurück und die Menschen
schlemmen, ja „fressen und saufen“, was
das Zeug hält. Nur die aktuelle Flut von
Kochsendungen im Fernsehen gab es im

alten Rom noch nicht – man hat das
Volk anders unterhalten. Ein Nachteil
unserer zivilisatorisch errungenen Über-
versorgung ist die zunehmende Menge
übergewichtiger Menschen in der Be-
völkerung. Bei kontinuierlich steigender
Lebenserwartung potenzieren sich ne-
gative Auswirkungen durch Folgeer-
krankungen wie Diabetes, Arterioskle-
rose oder ernährungsabhängige Krebs-
erkrankungen.
Während der Gesetzgeber sich neuer-
dings traut, das Rauchen – jedenfalls in
der Öffentlichkeit – zu beschränken,

Beleg/Autorenexemplar!
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. 
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kann er den Verbrauchern doch
kaum verbieten, zu viel oder gar das
Falsche zu essen oder zu trinken.
Doch die zuständigen Ministerien
wissen, dass „Gesunde Ernährung
und Bewegung Schlüssel für mehr Le-
bensqualität“ sind [1]. So wird in
jüngster Zeit vermehrt versucht, die
erkannten Probleme über kenn-
zeichnungsrechtliche Instrumenta-
rien in den Griff zu bekommen.
Hierzu gehören sowohl 

■ die neue Verordnung (EG) Nr.
1924/2006 über nährwert- und ge-
sundheitsbezogene Angaben über
Lebensmittel [2] (VNGA), die ein-
schneidende Vorschriften zur Le-
bensmittelwerbung und -kenn-
zeichnung enthält [3–5], als auch 

■ ein neuer Entwurf einer europäi-
schen Verordnung über die Be-
reitstellung von Lebensmittelin-
formation für Verbraucher [6]
(Lebensmittelinformations-Ver-
ordnung – LMIV), mit dem unter
anderem eine generell obligatori-
sche und strukturell veränderte
Nährwertkennzeichnung einge-
führt werden soll [7]. 

Die wichtigsten Gesichtspunkte die-
ser beiden Gesetzgebungswerke für
die Ernährungsberatungspraxis im
Jahr 2008 sollen hier kurz vorgestellt
werden.

Verordnung über nährwert-
und gesundheitsbezogene
Angaben

Die Verordnung über nährwert- 
und gesundheitsbezogene Angaben
(VNGA) dient im Wesentlichen dazu,

nährwert- und vor allem gesund-
heitsbezogene Lebensmittelwerbung
durch Zulassungsverfahren und die
Festlegung von „wissenschaftlichen“
Anforderungen zu regulieren. Dazu
wird die Verwendung einzelner An-
gaben von unterschiedlichen Zulas-
sungsvoraussetzungen abhängig ge-
macht. Gleichzeitig treten parallele
Werbeverbote und zusätzliche Kenn-
zeichnungspflichten in Kraft. Damit
soll eine abwechslungsreiche und aus-
gewogene Ernährung als wesentliche
Voraussetzung für eine gute Gesund-
heit gefördert werden.

Anwendungsbereich und 
Begriffsbestimmungen

Generell bezieht sich die Verordnung
auf Angaben „in kommerziellen Mittei-
lungen bei der Kennzeichnung und Auf-
machung von oder bei der Werbung für Le-
bensmittel..., die als solche an den
Endverbraucher abgegeben werden sollen“
(Art. 1 Abs. 2 VNGA). Kommunika-
tion von Lebensmittelunternehmen
ist regelmäßig kommerziell. Deshalb
sind ihre Verlautbarungen über Le-
bensmittel auf der Packung oder an-
deren Werbeträgern stets erfasst. Aus-
genommen bleiben dagegen Mittei-
lungen „wie sie z. B. in Ernährungs-
richtlinien oder -empfehlungen von staat-
lichen Gesundheitsbehörden und -stellen
oder in nichtkommerziellen Mitteilungen
und Informationen in der Presse und in
wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu
finden sind“ (Erwägungsgrund 4
VNGA). Hier besteht also noch Frei-
raum für die Ernährungsberatung,
solange sie weder geschäftlich bzw.
gewerblich ist, noch im Dienste eines

Lebensmittelunternehmens steht.
Wird aber eine wissenschaftliche Ver-
öffentlichung in eine Produktwer-
bung integriert, dann fällt sie in den
Anwendungsbereich der Verord-
nung. Auch „Handelsmarken, Marken-
namen oder Phantasiebezeichnungen“
können zu den Angaben im Sinne
der Verordnung zählen (Art. 1 Abs. 3
VNGA [8]).

Übrigens gilt die Verordnung unbe-
schadet der europäischen Richtlinien
über diätetische Lebensmittel und
Nahrungsergänzungsmittel und ihrer
nationalen Umsetzungen (Art. 1 
Abs. 5 VNGA). Alle Pflichtkennzeich-
nungselemente der DiätV und der
NemV sind folglich keine nährwert-
oder gesundheitsbezogenen Anga-
ben. Das betrifft auch den verbindli-
chen Hinweis auf „die Störung, Krank-
heit oder Beschwerden“ (§ 21 Abs. 2 Nr. 1
DiätV), mit dem bilanzierte Diäten zu
kennzeichnen sind (§ 25 Abs. 1 Nr. 3
DiätV).

Die Verordnung kennt drei unter-
schiedliche Typen von Angaben:
nährwertbezogene, gesundheitsbezo-
gene und Krankheitsrisiko-Redukti-
onsangaben. Als „Angabe“ gilt nach
einer sehr weiten Definition „jede Aus-
sage oder Darstellung, die nach dem Ge-
meinschaftsrecht oder den nationalen Vor-
schriften nicht obligatorisch ist,
einschließlich Darstellungen durch Bilder,
graphische Elemente oder Symbole in jeder
Form, und mit der erklärt, suggeriert oder
auch nur mittelbar zum Ausdruck ge-
bracht wird, dass ein Lebensmittel beson-
dere Eigenschaften besitzt“ (Art. 2 Abs. 2
Nr. 1 VNGA). 
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Damit wird ganz allgemein jede Art
schriftlicher oder bildlicher Darstel-
lung eingeschlossen, die irgendeine
Besonderheit eines Lebensmittels
ausdrückt, nur Aussagen über allge-
meine Vorzüge wie Geschmack oder
Bekömmlichkeit sind keine „Anga-
ben“ [9]. Neben Werbetexten kom-
men insbesondere auch Abbildungen
von Organen oder Körperteilen wie
Nieren, Augen und Gelenken oder
Zeichnungen von Zutaten wie Ge-
treide, Zitronen oder Färberdisteln in
Betracht [9]. Die vorgeschriebene
Etikettierung ist dagegen nicht er-
fasst, also die Pflichtangaben (§ 3 Abs.
1 LMKV), die Nährwerttabelle (§ 5
NKV) oder z. B. die notwendige Cha-
rakterisierung von Nahrungsergän-
zungsmitteln (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 NemV). 

Nährwertbezogene Angaben bringen
zum Ausdruck, „dass ein Lebensmittel
besondere positive Nährwerteigenschaften
besitzt“ (Art. 2 Abs. 2 Nr. 4 VNGA);
diese Eigenschaften müssen sich auf
die Energie des Lebensmittels oder
die darin enthaltenen bzw. nicht ent-
haltenen Nährstoffe oder anderen
Substanzen mit ernährungsbezoge-
ner oder physiologischer Wirkung be-
ziehen. Zusammensetzungs- oder re-
zepturbezogene Wendungen, z. B.
„mit Tomate“ oder „ohne Nüsse“,
sowie geschmacksbezogene Aussagen
wie z. B. „fruchtig“ sind nicht erfasst.
Was insoweit eine „positive“ – im Ge-
gensatz zu einer „negativen“ (Erwä-
gungsgrund 6 VNGA) – Angabe sein
soll, bleibt unklar: Ist es eher positiv,
wenn ein Lebensmittel „10 % Fett“
enthält, oder ist es eher positiv, wenn
es „fettarm“ ist? Das kann von Pro-
dukt zu Produkt unterschiedlich zu
beurteilen sein. Standardbeispiele für
nährwertbezogene Angaben sind:
„reich an Vitaminen“, „wenig Fett“
oder „ohne Zucker“.

Gesundheitsbezogene Angaben brin-
gen zum Ausdruck, „dass ein Zusam-
menhang zwischen einer Lebensmittelkate-
gorie, einem Lebensmittel oder einem seiner
Bestandteile einerseits und der Gesundheit
andererseits besteht“ (Art. 2 Abs. 2 Nr. 5
VNGA). Dabei unterscheidet die Ver-
ordnung selbst drei verschiedene

Typen (Art. 13 Abs. 1 VNGA): Anga-
ben, die „a) die Bedeutung eines Nähr-
stoffs oder einer anderen Substanz für
Wachstum, Entwicklung und Körper-
funktionen, b) die psychischen Funktionen
oder Verhaltensfunktionen oder c) die
schlankmachenden oder gewichtskontrol-
lierenden Eigenschaften des Lebensmittels
oder die Verringerung des Hungergefühls
oder ein verstärktes Sättigungsgefühl oder
eine verringerte Energieaufnahme durch
den Verzehr des Lebensmittels“ beschrei-
ben oder darauf hinweisen. Immer
muss ein Zusammenhang zur
menschlichen Gesundheit zum Aus-
druck gebracht werden. Das Stan-
dardbeispiel für gesundheitsbezo-
gene Angaben ist: „Calcium ist
wichtig für gesunde Knochen“. Da-
neben gibt es auch noch „Verweise auf
allgemeine, nicht spezifische Vorteile eines
Nährstoffs oder Lebensmittels für die Ge-
sundheit im allgemeinen oder das ge-
sundheitliche Wohlbefinden“ (Art. 10
Abs. 3 VNGA); auch diese allgemei-
nen Hinweise sind gesundheitsbezo-
gene Angaben.

Krankheitsrisiko-Reduktionsangaben
bringen schließlich zum Ausdruck,
„dass der Verzehr einer Lebensmittelkate-
gorie, eines Lebensmittels oder eines Le-
bensmittelbestandteils einen Risikofaktor
für die Entwicklung einer Krankheit beim
Menschen deutlich senkt“ (Art. 2 Abs. 2
Nr. 6 VNGA). Anders als bei den ge-
sundheitsbezogenen Angaben müs-
sen hier Risiko und Krankheit, also
die Abweichung vom psycho-physi-
schen Normalzustand [10], nament-
lich genannt werden [4]. Das Stan-
dardbeispiel für eine Krankheits-
risiko-Reduktionsangabe ist: „Ausrei-
chende Calcium-Zufuhr kann zur
Verringerung des Osteoporose-Risi-
kos beitragen“. Aufgrund von gelten-
dem Lebensmittelrecht ausnahms-
weise zulässige krankheitsbezogene
Werbung, insbesondere solche ge-
genüber Fachkreisen (§ 12 Abs. 2
LFGB) oder für diätetische Lebens-
mittel (§ 3 Abs. 2 DiätV), bleibt aber
vorerst weiter erlaubt [11].

Außerdem sieht die Verordnung vor,
dass die Europäische Kommission bis
zum 19.1.2009 „spezifische Nährwert-

profile“ sowie „Bedingungen für die Ver-
wendung von nährwert- oder gesundheits-
bezogenen Angaben“ festlegt (Art. 4 Abs.
1 VNGA). Nur wenn Lebensmittel
diesen Profilen oder den zugehöri-
gen Bedingungen genügen, dürfen
sie künftig noch nährwert- oder ge-
sundheitsbezogen beworben werden.
Die Festlegung der Nährwertprofile –
anhand von Orientierungsfaktoren
wie den Gehalten eines Lebensmittels
an Fett, Zucker und Salz – ist in der
Praxis extrem umstritten, hier ist die
Kommission politisch von allen Sei-
ten unter Druck. Ernährungswissen-
schaftlich betrachtet gelten Profile
für einzelne Lebensmittel ohnehin
als Unfug, da über Gesundheit und
Wohlbefinden die Qualität der Er-
nährung insgesamt entscheidet. 

Geltendes Recht 
im Jahr 2008

Zwar richten sich die Hersteller in-
zwischen weitgehend noch der Ver-
ordnung, trotzdem findet man weiter
Lebensmittel im Handel, die ihren
Vorgaben nicht entsprechen. Alle Le-
bensmittel, die vor dem 1.7.2007 in
den Verkehr gebracht wurden, dür-
fen noch bis 31.7.2009 weiter vertrie-
ben werden; Lebensmittel, die den
noch festzulegenden Nährwertprofi-
len nicht entsprechen, dürfen bis 
spätestens 2 Jahre nach deren An-
nahme trotzdem noch mit nährwert-
und gesundheitsbezogenen Angaben
vertrieben werden (Art. 28 Abs. 1
VNGA). Wenn alles nach Plan läuft,
müssen Lebensmittel deswegen spä-
testens bis 19.1.2011 ihren jeweiligen
Nährwertprofilen entsprechen, um
weiter nährwert- oder gesundheitsbe-
zogen beworben werden zu können. 

Neu etikettierte nährwertbezogene
Angaben müssen – abgesehen von
den Nährwertprofilen – schon jetzt
die Vorgaben der Verordnung erfül-
len. D. h. sie müssen insbesondere
„im Anhang aufgeführt“ sein „und den
in dieser Verordnung festgelegten Bedin-
gungen entsprechen“ (Art. 8 Abs. 1
VNGA [4, 9]). In besagtem Anhang
sind eine Reihe nährwertbezogener
Angaben samt zugehöriger Kriterien
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gelistet. Als Beispiel mag die Angabe
„zuckerfrei“ dienen (sowie Angaben,
„die für den Verbraucher voraussichtlich
dieselbe Bedeutung“ haben, etwa „ohne
Zucker“); Voraussetzung für die Ver-
wendung dieser Angabe ist, dass das
Produkt „nicht mehr als 0,5 g Zucker pro
100 g bzw. 100 ml enthält“. Verglei-
chende Nährwertangaben, z. B. „we-
niger Fett als Butter“ sind nur noch
„zwischen Lebensmitteln derselben Kate-
gorie und unter Berücksichtigung einer
Reihe von Lebensmitteln dieser Kategorie“
erlaubt (Art. 9 Abs. 1 VNGA), wobei
der Begriff „Kategorie“ nicht weiter
definiert und deshalb umstritten ist;
auch muss sich der Vergleich „auf die-
selbe Menge des Lebensmittels beziehen“
und der „Unterschied in der Menge eines
Nährstoffs und/oder im Brennwert“ ist
anzugeben [4, 9].

Für gesundheitsbezogene Angaben
existieren zwei unterschiedliche
Übergangsfristen, von denen hier zu-
erst die wichtigste genannt werden
soll, nämlich diejenige für Angaben
bezüglich Wachstum, Entwicklung
und Körperfunktionen (Art. 13 Abs.
1 Buchst. a) VNGA). Sie dürfen „bis
zur Annahme der in Artikel 13 Absatz 3
genannten Liste...  verwendet werden, so-
fern die Angaben dieser Verordnung und
den einschlägigen einzelstaatlichen Vor-
schriften entsprechen“ (Art. 28 Abs. 5
VNGA). Diese Gemeinschaftsliste
aller zugelassenen gesundheitsbezo-
genen Angaben soll von der Kom-
mission bis zum 31.1.2010 verab-
schiedet werden. Deswegen haben
die zuständigen nationalen Behörden
inzwischen bereits umfangreiche Lis-
ten mit Vorschlägen der Wirtschaft
für gesundheitsbezogene Angaben
gesammelt, die in die Gemeinschafts-
liste aufgenommen werden sollen; ge-
genwärtig liegen die Vorschläge der
Europäischen Lebensmittelsicher-
heitsbehörde (EFSA) in Parma zur
wissenschaftlichen Prüfung vor.

Wenn die Gemeinschaftsliste fristge-
mäß verabschiedet wird, dann dürfen
gesundheitsbezogene Angaben be-
züglich Wachstum, Entwicklung und
Körperfunktionen nur noch bis zum
31.1.2010 ohne Gemeinschaftszulas-

sung verwendet werden. Danach sind
dann nur noch die auf der Liste auf-
geführten zugelassenen Angaben er-
laubt; ob auch hier gleichsinnige For-
mulierungen erfasst sein werden, ist
bislang unklar. Mit Verabschiedung
der Liste endet die Übergangsfrist je-
denfalls abrupt; wer in dieser Zeit An-
gaben verwendet, die in der Liste
dann nicht auftauchen, muss diese
Werbung möglicherweise von einem
auf den anderen Tag einstellen [4, 8,
12]. In der Zwischenzeit dürfen Wer-
beaussagen für Lebensmittel weiter-
hin weder krankheitsbezogen i. S. v. 
§ 12 LFGB noch irreführend, insbe-
sondere nicht wissenschaftlich zwei-
felhaft i. S. v. § 11 LFGB sein. 

Bereits jetzt müssen gesundheitsbe-
zogene Angaben sich 
„i) ... auf allgemein anerkannte wissen-
schaftliche Nachweise stützen und 
ii) vom durchschnittlichen Verbraucher
richtig verstanden werden“ (Art. 13 Abs.
1 VNGA).
Außerdem sind noch die detaillierten
allgemeinen Vorgaben der Verord-
nung (insbesondere Art. 3, 5–7
VNGA [4, 9, 12]) sowie die speziellen
Bedingungen für gesundheitsbezo-
gene Angaben zu beachten (vor-
nehmlich Art. 10 u. 12 VNGA [4, 12,
9]). So ist z. B. vorgeschrieben, dass
gesundheitsbezogene Angaben nur
noch gemacht werden dürfen, wenn
die Packungskennzeichnung fol-
gende Informationen trägt: 
„a) einen Hinweis auf die Bedeutung
einer abwechslungsreichen und ausgewo-
genen Ernährung und einer gesunden Le-
bensweise, 
b) Informationen zur Menge eines Lebens-
mittels und zum Verzehrmuster, die erfor-
derlich sind, um die behauptete positive
Wirkung zu erzielen, ...“ (Art. 10 Abs. 2
VNGA).
Auch auf eventuelle Unverträglich-
keiten ist hinzuweisen. Für Nah-
rungsergänzungsmittel müssen ent-
sprechende Pflichtangaben schon
jetzt gemacht werden (§ 4 Abs. 2
NemV); deshalb sind solche Zusatz-
hinweise für diese Produktkategorie
generell nicht erforderlich. Schließ-
lich lösen gesundheitsbezogene An-
gaben eine Pflicht zur „großen“, acht-

zeiligen Nährwertkennzeichnung
i.S.v. § 4 Abs. 1 Nr. 2 NKV aus (Art. 7
VNGA [12]).

Gesundheitsbezogene Angaben be-
züglich psychischer und Verhaltens-
funktionen sowie bezüglich Schlank-
heit, Gewicht, Hunger, Sättigung und
Energieaufnahme (Art. 13 Abs. 1
Buchst. b) u. c) VNGA) dürfen nur
dann übergangsweise weiter gemacht
werden, wenn es sie schon am
19.1.2007 gab und „sofern vor dem 19.
Januar 2008 ein Antrag nach dieser Ver-
ordnung gestellt wird“ (Art. 28 Abs. 6
Buchst. b) VNGA). Falls dieser An-
trag rechtzeitig gestellt worden ist,
kann die zugehörige Angabe für „bis
zu sechs Monate nach einer Entscheidung
im Sinne des Artikels 17 Absatz 3 weiter
verwendet werden“ (gemeint ist hier
vermutlich Art. 18 Abs. 4 VNGA [9]).
Für Krankheitsrisiko-Reduktionsan-
gaben gibt es keine Übergangsfrist,
denn sie fielen bislang unter das all-
gemeine Krankheitswerbungsverbot
(§ 12 Abs. 1 LFGB) und waren dem-
entsprechend unzulässig. Sie können
erst nach einem aufwändigen, indivi-
duellen Antragsverfahren einzeln zu-
gelassen werden (Art. 14–19 VNGA).

Die Geplante Lebensmittel-
informations-Verordnung

Mit der Lebensmittelinformations-
Verordnung (LMIV) soll das geltende
Lebensmittel- und Nährwertkenn-
zeichnungsrecht vollständig abgelöst
und teilweise modernisiert werden
[7]. Diese Renovierung sieht auch
eine Abschaffung der Nährwertkenn-
zeichnungsrichtlinie 90/496/EWG
mitsamt der deutschen NKV vor. An
die Stelle des bisher geltenden Rechts
soll dabei eine generell obligatorische
Nährwertkennzeichnung mit Angabe
von Prozentsätzen von Referenzmen-
gen treten.

1. Geplante Neuregelung der
Nährwertkennzeichnung

Während sich die Details der anzuge-
benden Nährwerte und ihre Berech-
nungsweise nicht wesentlich ändern
sollen, ist doch eine strukturelle Neu-
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konzeption beabsichtigt: Die Nähr-
wertkennzeichnung soll weitestge-
hend obligatorisch werden (Art. 10
LMIV), aber nur noch aus fünf Zeilen
bestehen, nämlich Brennwert (Ener-
gie) sowie die Gehalte an Fett, gesät-
tigten Fettsäuren, Zucker und Salz
(statt bisher Natrium) – Eiweiß, Koh-
lenhydrate oder Ballaststoffe brau-
chen dagegen nicht mehr unbedingt
angegeben zu werden (Art. 31 Abs. 1
LMIV). Insbesondere die Verbind-
lichkeit der Nährwertinformation
dient erklärtermaßen der „Nährwert-
erziehung für die Öffentlichkeit“ (Erwä-
gungsgrund 31 LMIV). Außerdem ist
geplant, dass die Nährwertkenn-

zeichnung in einem „Hauptsichtfeld“
erscheinen muss, dem „Sichtfeld, das
unter normalen oder üblichen Verkaufs-
oder Gebrauchsbedingungen zur Schau ge-
stellt oder sichtbar ist“ (Anhang I
LMIV).

Zusätzlich zu den üblichen absoluten
Werten müssen in Zukunft auch Pro-
zentsätze von Referenzwerten für die
tägliche Nährstoffzufuhr deklariert
werden. Diese Referenzwerte beru-
hen auf englischen Forschungsergeb-
nissen über den Nährstoffbedarf er-
wachsener Frauen; es sind 8 400 kJ
(2 000 kcal) Brennwert sowie 70 g
Fett, 20 g gesättigte Fettsäuren, 90 g

Zucker und 6 g Salz. Außerdem darf
unter bestimmten Umständen allein
eine Portion Bezugsgröße für die Nähr-
wertangaben sein, wenn nämlich das
Lebensmittel als Einzelportion ver-
packt ist oder „Standardportionen“
auf der Packung genannt sind (Art.
34 Abs. 2 u. 3 LMIV). So müsste z. B.
ein Käse, der einen Brennwert von
200 kcal pro 50-g-Portion besitzt, in
einer Referenzwertspalte mit der An-
gabe „10 % pro Portion“ versehen
werden – ggf. zusätzlich zu der An-
gabe des Brennwerts von „400 kcal
pro 100 g“ bzw. dem Referenzpro-
zentsatz von „20 % pro 100 g“.
Schließlich ist als weitere Zusatzan-
gabe die Nährwertkennzeichnung in
einer Art und Weise erlaubt, „die es
dem Verbraucher erleichtert, den Beitrag
oder die Bedeutung des Lebensmittels für
den Energie- und Nährwertgehalt einer Er-
nährung zu verstehen“ (Art. 35 LMIV);
dabei sollen „allgemein anerkannter wis-
senschaftlicher Rat zu Energie- und Nähr-
stoffaufnahme“ ebenso berücksichtigt
werden wie „Beweise für Verständnis
und Gebrauch der Aufmachung von In-
formationen durch den Durchschnittsver-
braucher“. Diese Regelung soll den be-
reits seit letztem Jahr von der
Lebensmittelwirtschaft eingeführten
und gegenwärtig noch freiwilligen
sog. „GDA“-Angaben1 (Guidance
Daily Amounts) später verbindli-
che Gesetzeskraft verleihen [13].

2. Eckpunkte für erweiterte
Nährwertinformationen

Bei den neuartigen „GDA“-Angaben,
die man auf immer mehr Lebensmit-
telverpackungen finden kann, han-
delt es sich um einen vom Bundes-
verbraucherministerium unterstütz-
ten Versuch, Nährwertinformationen
klarer als bisher zu gestalten. Denn
angeblich suchen „mündige und infor-
mierte ... Verbraucher ... auf dem Lebens-
mitteletikett nach leicht verständlichen
und vergleichbaren Informationen“ [14],
können sie dort aber offenbar nicht
finden. „Vor dem Hintergrund der beste-
henden Übergewichtsproblematik“ [14]
sollen neu gestaltete Nährwertinfor-

Abb. 1: Das „Energielogo“ soll den Verbraucher künftig zum Kalorien-
gehalt eines Lebensmittels informieren

I. Zielmodell „1 plus 4“ des BMELV zur erweiterten Nährwertinformation

Wahlweise kann Variante A oder B verwendet werden

II. Einstiegsmodell als Erleichterung für Unternehmen, für die die Angabe
„1 plus 4“ derzeit eine große Hürde darstellt

Variante A

1) Schauseite       2) freie Platzierung Etikett

Schauseite Etikett

pro Portion pro Portion

pro Portion

pro Portion

Energielogo auf der Schauseite Etikett

Variante B

Kalorien

113 g
6 %

Zucker

10 g
11 %

Fett

0,8 g
1 %

gesättigte
Fettsäuren

0,3 g
2 %

Kochsalz

0,3 g
5 %

Kalorien

113 g
6 %

Kalorien

113 g
6 %

Zucker

10 g
11 %

Fett

0,8 g
1 %

gesättigte
Fettsäuren

0,3 g
2 %

Kochsalz

0,3 g
5 %

Richtwerte in % für Tageszufuhr

Richtwerte in % für Tageszufuhr

Richtwerte in % für Tageszufuhr

Richtwerte in % für Tageszufuhr

1Vgl. den Beitrag ab S. 120 in diesem Heft.
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mationen „die Lebensmittelauswahl im
Sinne einer gesunden und ausgewogenen
Ernährung“ [14] erleichtern und
damit zugleich „die Wahlfreiheit der ...
Verbraucher in Deutschland verbessern“
[14]. Das Ministerium wünscht sich
dementsprechend, dass möglichst
viele Lebensmittel künftig die erwei-
terten Nährwertinformationen tra-
gen. Das zugehörige Papier des Mi-
nisteriums führt dazu u. a. folgende
Eckpunkte für einen Leitfaden auf:

■ „Angabe der zentralen Elemente ‚1 plus
4’ (Brennwert plus Gehalte an Fett,
Zucker, gesättigten Fettsäuren und
Salz) bezogen auf die Portion in ein-
heitlichen und wiedererkennbaren Sym-
bolen auf Lebensmittelverpackungen
bzw. -etiketten sowie unter Bezug zu
den Richtwerten für die empfohlene Ta-
geszufuhr der genannten Nährstoffe;
...“,

■ „An prominenter Stelle, in der Regel
auf der Schauseite des Etiketts, min-
destens die Angabe des Brennwertes, be-
zogen auf die Portion, unter Bezug auf
... 2.000 Kilokalorien ...“ und

■ „Angabe der Portionsgröße ...“.

Diese Angaben sollen die Verbrau-
cher schließlich in die Lage versetzen,
sich so zu ernähren, dass sie schlank
bleiben. Als sog. „Einstiegsmodell“
empfiehlt das Ministerium, zumin-
dest ein „Energielogo“ auf der Schau-
seite des Etiketts anzubringen. Fol-
gende Darstellungsvorschläge hat es
dazu veröffentlicht [13] (� Abbil-
dung 1):
Da sich die Lebensmittelwirtschaft an
der Entwicklung dieser Kennzeich-
nungsvorschläge beteiligt hat und
sich große Hersteller bereits freiwillig
daran orientieren, wird man im Jahr
2008 immer mehr Verpackungen mit
dieser Art von Symbolen antreffen.
Vielleicht wird es angesichts dieses vo-
rauseilenden Gehorsams gar nicht
mehr so sehr auffallen, wenn die
LMIV einst in der geplanten Form
verabschiedet werden sollte. Dass die
Verbraucher bis dahin allerdings we-
niger Übergewicht mit sich schlep-
pen, ist wohl nicht zu erwarten. Aber
das Ende des römischen Reiches hat
die Welt bekanntlich auch nicht un-
tergehen lassen.

Zusammenfassung

Die Politik versucht, das zunehmende
Übergewicht in der Bevölkerung mit
lebensmittelrechtlicher Gesetzge-
bung „anzugreifen“. Es wird exem-
plarisch gezeigt, wie mündigen Ver-
brauchern von staatlicher Seite
gesundheitlich auf die Sprünge ge-
holfen werden soll. Neue Werbever-
bote und Zulassungsverfahren für
nährwert- und gesundheitsbezogene
Angaben sind bereits teilweise in
Kraft getreten. Neue Vorgaben für
eine „vereinfachte“ Nährwertinfor-
mation sind noch geplant, werden
aber von vielen Herstellern schon
freiwillig beachtet. Anhand dieser
Beispiele wird skizziert, in welcher
Form sich Kennzeichnung und Be-
werbung von Lebensmitteln gegen-
wärtig verändern. Zugleich wird deut-
lich gemacht, wie bürokratisch und
kompliziert die Regelungen im Detail
sind. Aus praktischen Erwägungen
hegt der Autor begründete Zweifel
daran, dass die „modernen“ Vor-
schriften den gewünschten Erfolg
haben werden.
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